
 
 
 
 
Der Kauf eines gebrauchten Hauses 
 
Der Notar schützt den Käufer vor ungesicherten Vorleistungen und ermöglicht ihm den rechts-
sicheren und lastenfreien Erwerb der Immobilie. Und er sorgt dafür, dass der Verkäufer das Ei-
gentum an dem Grundstück erst verliert, wenn der Kaufpreis gezahlt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. JENS FRÖHLE 
NOTAR

Beurkundung des Kaufvertrages: Vorlesen, Erläutern 
des rechtlichen Inhalts, Vertrag evtl. ergänzen. 

Notar 

Grundbuchamt Gemeinde Finanzamt Bank/Sparkasse des 
Verkäufers 

Eintragung Vormerkung: 
Das Grundstück wird für 
den Käufer im Grund-
buch „reserviert“ 

Notar holt Bescheini-
gung über Verzicht auf 
gesetzliches Vorkaufs-
recht ein. 

Grunderwerbsteuer-
bescheid 

Notar holt Unterlagen 
für Löschung eingetra-
gener Grundschulden 
oder Hypotheken ein. 

Käufer zahlt Grunder-
werbsteuer 

Einschreiben an den Käufer: Kaufpreis ist fällig (Fälligkeitsmitteilung). 

Käufer zahlt Kaufpreis → Schlüsselübergabe → Besitzübergang. 

Unbedenklichkeits- 
bescheinigung Negativattest Verkäufer bestätigt: Kaufpreis ist gezahlt. 

Notar 
Antrag auf Umschreibung des Ei-
gentums im Grundbuch auf den 
Käufer. Grundbuchamt 

Das Grundbuchamt schreibt das Eigentum auf den Käufer 
um. Das Grundbuchamt sendet Eintragungsmitteilungen 
an den Käufer und an den Verkäufer. 



 
 

Checkliste: Nach der Beurkundung 
 
 

Nach der Beurkundung muss der Käufer: 
 
§ sofern ein entsprechender Steuerbescheid 

vorliegt, die Grunderwerbsteuer beglei-
chen. Erst dann erteilt das Finanzamt die 
sogenannte Unbedenklichkeitsbescheini-
gung. Erst wenn diese vorliegt, darf das 
Grundbuchamt das Eigentum auf den Käu-
fer umschreiben, 

 
§ die Gebühren für das Negativattest bezah-

len. Die Gemeinde verzichtet meist auf ihr 
Vorkaufsrecht. Für die Ausstellung der Ver-
zichtserklärung („Negativattest“) verlangen 
einige Gemeinde eine Gebühr. 

 
§ auf schriftliche und ausdrückliche Aufforde-

rung durch den Notar (und erst dann!) den 
Kaufpreis nach Maßgabe der sog. Fällig-
keitsmitteilung zahlen. 
 
Häufig kommt es vor, dass die Fälligkeit von 
weiteren Voraussetzungen abhängt, zum 
Beispiel der Räumung des verkauften Ob-
jekts. In diesem Fall muss der Käufer den 
Kaufpreis erst dann zahlen, wenn die Fällig-
keitsmitteilung vorliegt UND die weiteren 
Voraussetzungen – z. B. Räumung – vorlie-
gen. 

 
§ die Gesellschaften informieren, bei denen 

das verkaufte Gebäude versichert ist. So-
bald der Käufer einzieht, trägt er das Risiko. 
Der Verkäufer tritt deshalb seine Ansprüche 
gegen die Versicherung an den Käufer ab. 
Wenn etwas passiert, muss die Versiche-
rung aber nur haften, wenn sie die Abtre-
tung kennt. 

Nach der Beurkundung muss der Verkäufer: 
 
§ den Notar informieren, sobald der Kauf-

preis gezahlt ist. Erst dann verliert der 
Verkäufer sein Eigentum.  
 
Der Notar sendet dem Verkäufer ein 
Formblatt, das er unterschrieben an den 
Notar zurücksendet, sobald der Käufer 
den Kaufpreis gezahlt hat. 

 
§ die Gesellschaften informieren, bei denen 

das verkaufte Gebäude versichert ist. So-
bald der Käufer einzieht, trägt er das Ri-
siko. Der Verkäufer tritt deshalb seine An-
sprüche gegen die Versicherung an den 
Käufer ab. Wenn etwas passiert, muss die 
Versicherung aber nur haften, wenn sie 
die Abtretung kennt. 
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